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Ihre Anfrage nach dem Landestransparenzgesetz  

Sehr geehrter Herr  ███ , 

ich bestätige den Empfang Ihrer [E-Mail -] Eingabe vom 25.04. und 28.04. 2023 nach 
dem Landestransparenzgesetz (LTranspG), mit der Sie Auskunft zu Lehraufträgen an 
Schulen begehren . 

Ihre Anfrage wird als Antrag nach §§ 2 Abs. 2, 11 Landestransparenzgesetz 
(LTranspG) behandelt.  

Mit dem Personalmanagement im Rahmen Erweiterter Selbstständigkeit von Schulen 
(PES) wird den weiterführenden Schulen und den an PES teilnehmenden Grundschu-
len  die  Möglichkeit  gegeben,  im  Rahmen  eines  Budgets  selbstständig,  flexibel  und 
schnell selbstständig Maßnahmen zur Abdeckung von kurzfristigem temporärem Ver-
tretungsbedarf zu ergreifen.  Darüber hinaus werden von den Schulen über das PES -
Portal  Einstellungen   auf  befristeten  Verträgen  im  Rahmen  der  der  Aufsichts -  und 
Dienstleistungsdirektion zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, z. B. in Fällen von 
Mutterschutz und Elternzeit , vorgenommen. Das Land hat im Rahmen der Corona-Pan-
demie sowie vor dem Hintergrund  des Angriffskriegs auf die Ukraine seit 2020 die Mittel  
für  Mehrbedarfe  und  Vertretungsunterricht ,  mit  denen  seitens  der  Schulen  über  das 
PES-Portal auch zusätzliche Verträge abgeschlossen werden können,  deutlich ausge-
baut.  
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Soweit die Einstellungen von den Schulen über das PES-Portal vorgenommen werden, 

entscheiden diese über die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber im Hinblick auf 

deren Kompetenz und fachliche sowie charakterliche Eignung in eigener Verantwortung 

und Zuständigkeit.  

Zum Einsatz im Rahmen von PES kommen vorrangig Personen mit Befähigung für ein 

Lehramt derselben oder einer anderen Schulart, z.B. pensionierte oder nicht berufstä-

tige Lehrkräfte oder Lehrkräfte in Elternzeit in Betracht. Daneben können für die befris-

teten Beschäftigungen auch anderweitig qualifizierte Fachkräfte, z.B. Personen mit 1. 

Staatsexamen oder Studierende, vorrangig für ein Lehramt in einem höheren Semester, 

eingestellt werden.  

Gesetzliche Vorgaben für die befristete Einstellung an Schulen hinsichtlich des Ausbil-

dungsstandes sind nicht zu berücksichtigen. Dies gilt ebenso hinsichtlich der Umfänge 

der Beschäftigung.  

 

Lediglich für Lehramtsstudierende, die im Rahmen ihrer Ausbildung an Schulen einge-

setzt werden, existieren Vorgaben zum Umfang ihrer Beschäftigung. Nach der Lan-

desverordnung über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an 

Grundschulen, an Realschulen plus, an Gymnasien, an berufsbildenden Schulen und 

an Förderschulen“, vom 03. Januar 2012 (GVBl. 2012, S.11) gilt hier Folgendes:  

Die Unterrichtsverpflichtung beträgt in der Regel 12 Wochenstunden, davon in der Re-

gel im ersten und zweiten Ausbildungshalbjahr: 

 7 Wochenstunden eigenverantwortlicher Unterricht und 

 5 Wochenstunden Hospitation/unter Anleitung zu erteilender Unterricht 

und dritten Ausbildungshalbjahr 

 8 Wochenstunden eigenverantwortlicher Unterricht und 

 4 Wochenstunden Hospitation/ unter Anleitung zu erteilender Unterricht 

sowie die Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen (Konferenzen, Elternsprechtage, 

Schulfeste, etc.). 
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Weitergehende Informationen insbesondere zur Anzahl und Umfang der Beschäfti-

gung im Rahmen von PES können der beigefügten Kleinen Anfrage „PES-Kräfte“ 
(Drucksache 5937 zu Drucksache 18/5686 sowie Drucksache 5355 zu Drucksache 

18/5214) und Großen Anfrage „Planmäßig erteilter Unterricht von PES-Kräften“ 
(Drucksache 18/5904 zu Drucksache 18/5434) entnommen werden. 

Kosten gemäß § 24 LTranspG werden nicht erhoben. 

Sie haben die Möglichkeit, den Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit anzu-

rufen (§ 12 Abs. 4 Satz 6 LTranspG). 

Sollte diese Antwort veröffentlicht werden, möchte ich Sie mit Hinweis auf die Daten-

schutz-Grundverordnung darum bitten, personenbezogene Daten unkenntlich zu ma-

chen.  

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-

spruch beim Ministerium für Bildung, Mittlere Bleiche 61, 55116 Mainz schriftlich, in 

elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur 

Niederschrift erhoben werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Jürgen Kugel 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


